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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1998

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §2 Abs4;

EStG 1988 §23;

Rechtssatz

Ist davon auszugehen, daß ein in bestimmter From abgewickelter Ankauf und Verkauf von Wertpapieren keine

gewerbliche Tätigkeit darstellt, so ändert daran auch der Umstand nichts, daß die Tätigkeit von einer

Kommanditerwerbsgesellschaft ausgeübt wird.
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